
  

 

 

 

Betreuungsvertrag für Ferienfreizeiten 

im Kinder- und Jugendcamp Zappendorf 

 

Dieser Vertrag wird geschlossen zwischen 

 

Name(n):  ___________________________ ___________________________ 

(Erziehungsberechtigte des teilnehmenden Kindes) 

Anschrift(en):  ___________________________ ___________________________ 

   ___________________________ ___________________________ 

E-Mail:   ___________________________ ___________________________ 

und der 

Gemeinde Salzatal, Straße der Einheit 12 a in 06198 Salzatal 

für die Betreuung während der Ferienspiele im 

Kinder- und Jugendcamp Zappendorf, Am Steinbruch 16a in 06198 Salzatal. 

 

 Name des teilnehmenden Kindes Geburtsdatum 

1.   

2.   

 

I. Zeitraum 

Der Betreuungsvertrag wird für folgende Ferienspiele (Zeitraum) geschlossen. 

 

Winterferienspiele 

In der Zeit vom 02.02.2026 bis 06.02.2026 

Die gewünschte Ferienwoche geben Sie bitte unter Punkt III. Kosten an! 

 

II. Betreuungsumfang 

1. Im unter III. genannten Zeitraum nimmt das teilnehmende Kind an den 

Ferienspielen im Kinder- und Jugendcamp Zappendorf teil. An Feiertagen finden 

keine Ferienspiele statt. 

Achtung!!! 

Vertrag ist erst gültig, wenn: 

 
1. das Kind im Kinder- und Jugendcamp Zappendorf angemeldet wurde 

2. der Vertrag unterzeichnet bei info@gemeinde-salzatal.de eingegangen /oder im Briefkasten der Gemeinde Salzatal, Straße der Einheit 12a, 06198 

Salzatal OT Salzmünde abgeben wurde UND ERST DANACH 

3. der Gesamtbetrag an die Gemeinde Salzatal überwiesen wurde. 
Die Reihenfolge ist unbedingt einzuhalten. 

 

mailto:info@gemeinde-salzatal.de


2. Die Betreuung erfolgt durch pädagogische Mitarbeiter der Gemeinde Salzatal sowie 

durch weitere Hilfskräfte bzw. durch befristete Honorarkräfte. 

3. Die Teilnehmer der Ferienspiele werden in der Regel zwischen 8:00 und 16:00 Uhr 

im Rahmen der Ferienspiele betreut. 

4. Das Ferienprogramm mit Themen, Angeboten, geplanten Ausflügen und relevanten 

Zeiten wird rechtzeitig im Vorfeld der Ferienspiele erstellt und ortsüblich 

bekanntgegeben. Aufgrund auftretenden Schlechtwetters oder aus 

organisatorischen Gründen kann die Planung innerhalb der Ferienwoche den 

Gegebenheiten angepasst werden. Änderungen sind daher jederzeit möglich. Der 

Einsatz der pädagogischen Mitarbeiter, die Betreuung und Aufsicht richten sich nach 

den geplanten Angeboten und der Anzahl der Teilnehmer. 

5. Während der Betreuungszeiten ist die gemeinsame Teilnahme am Mittagessen und 

Vesper fester Bestandteil der Ferienspiele. Die Mittagsverpflegung ist 

kostenpflichtig und wird zusammen mit den Teilnehmergebühren vorab fällig. Die 

Vesperverpflegung wird im Rahmen des Ferienprogramms selbst zubereitet und 

kann daher täglich variieren. 

Darüber hinaus stehen ganztägig Getränke (Tee) zur freien Verfügung. 

 

 

III. Kosten (Gilt gleichzeitig als Rechnung!!!) 

 

Laut Gebührensatzung beträgt die Teilnahmegebühr für die Ferienspiele pro Kind und 

Tag 2,50 Euro und die Verpflegungspauschale 4,00 Euro pro Kind und Tag (entspricht 

12,50 € Teilnahmegebühr und 20,00 € Verpflegungspauschale pro Kind und 

Ferienwoche). 

 

Ferienwoche / Zeitraum 

Anzahl 

der 

Kinder 

Teilnahme-

gebühr 

Verpflegungs

-pauschale 

1. Ferienwoche vom 02.02. bis 06.02.2026    

    

Gesamt:    

 

Bitte überweisen Sie den Gesamtbetrag in Höhe von ________________ Euro bis eine 

Woche vor Beginn der von Ihnen gebuchten Ferienwoche auf das nachstehende 

Konto der Gemeinde Salzatal. 

Zahlungsgrund: Winterferien_________________________________________________ 

(Name des Kindes und Ferienwoche bitte angeben) 

 

Gemeinde Salzatal 

IBAN: DE35 1203 0000 0000 8131 39, BIC: BYLADEM1001 

Deutsche Kreditbank 

 



Sollten die Gesamtgebühren (Teilnehmergebühren und Verpflegungspauschale) bis 

zum genannten Fälligkeitstermin nicht bezahlt sein, kann das angemeldete Kind 

nicht an den vereinbarten Ferienspielen teilnehmen und die Gemeinde Salzatal 

kann den Betreuungsplatz anderweitig vergeben. 

Sollte eine Teilnahme aus privaten oder disziplinarischen Gründen in der laufenden 

Ferienwoche nicht möglich sein, wird der Teilnehmerbeitrag nicht rückerstattet. 

Bei einer Abmeldung für die gesamte Ferienwoche vor Beginn des betreffenden 

Zeitraumes wird der Teilnehmerbeitrag erstattet. 

 

 

 

Salzatal, _________________ 

 

 

 

 

____________________________ im Auftrag _____________________ 

Erziehungsberechtigter Gemeinde Salzatal 

 Kinder- und Jugendcamp Zappendorf 

____________________________ 

Erziehungsberechtigter 


